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    Bedarfsplanung 2023/2024  
für die Kindertageseinrichtungen in der 

Stadt Zeulenroda-Triebes  
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1. Gesetze und Regelungen 
 

Gesetzliche Grundlagen für die Betreibung einer Kindertagesstätte in Thüringen bilden: 
- Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kinder-

tageseinrichtungen und in Kindertagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch 
(Thüringer Kindergartengesetz - ThürKigaG -) Vom 18. Dezember 2017; zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 31. Juli 2021 (GVBl. S. 387) 

- Thüringer Kindertageseinrichtungsverordnung (ThürKitaVO) Vom 26. Januar 2011; letzte berücksichtigte Än-
derung: §§ 5 bis 9 aufgehoben durch § 12 Satz 2 der VO vom 3. Dezember 2018 (GVBl. S. 717, 719) 

- Thüringer Kindertagesbetreuungsfinanzierungsverordnung (ThürKitaFinVO) Vom 3. Dezember 2018; zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 2021 (GVBl. S. 597) 

 

RECHTSANSPRUCH  

§ 2 Abs. 1 ThürKigaG 

„Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in Thüringen hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schul-
eintritt einen Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Der Anspruch umfasst 
im Rahmen der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung montags bis freitags eine tägliche Betreuungszeit 
von zehn Stunden. Zur Realisierung der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf können längere Betreu-

ungszeiten bis zu zwölf Stunden vereinbart werden; ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.“  
 

§ 2 Abs. 2 ThürKigaG  
„Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 haben einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung 
von montags bis freitags mit einer täglichen Betreuungszeit von zehn Stunden unter Anrechnung der Unterrichts-
zeit. Dieser Anspruch gilt mit der Möglichkeit des Besuchs eines Schulhorts an einer Grundschule oder einer 
Gemeinschaftsschule nach § 10 Abs. 3 ThürSchulG oder dem Besuch einer anderen Ganztagsschule als erfüllt.“ 
 

WUNSCH- UND WAHLRECHT  

§ 5 Abs. 1 ThürKigaG  
„Die Eltern haben das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrich-
tungen sowie den Angeboten der Kindertagespflege sowohl innerhalb der Wohnsitzgemeinde des Kindes als 
auch an einem anderen Ort zu wählen. Entscheiden sie sich hierbei für die Förderung in einer Kindertagesein-
richtung in einer anderen Gemeinde, sollen sie diese Gemeinde unter Angabe der gewünschten Kindertages-
einrichtung sechs Monate vor der beabsichtigten Aufnahme hierüber informieren. Entspricht diese Gemeinde 
dem Betreuungswunsch der Eltern, hat sie dies der Wohnsitzgemeinde unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilungs-
pflicht besteht auch bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses.“ 
 

RÄUMLICHE AUSSTATTUNG 

§ 15 Abs. 1 ThürKigaG  
„Kindertageseinrichtungen müssen über eine kind- u. entwicklungsgerechte Ausstattung verfügen. Es müssen 
1. je Kind bis zum vollendeten dritten Lebensjahr eine Mindestfläche von fünf Quadratmeter,   
    bezogen auf die pädagogische Nutzfläche und Ruheräume, sowie 
2. je Kind ab dem vollendeten dritten Lebensjahr eine Mindestfläche von 2,5 Quadratmeter, bezogen  
    auf die pädagogische Nutzfläche 
vorhanden sein. Je Betreuungsplatz sollen mindestens zehn Quadratmeter Außengelände zur Verfügung ste-
hen. Kindertageseinrichtungen, die nicht ganztägig arbeiten, müssen nicht gebäudebezogen sein.“ 
 

PERSONALAUSSTATTUNG  

§ 16 Abs. 1 ThürKigaG 
„Kindertageseinrichtungen müssen über die notwendige Anzahl geeigneter pädagogischer Fachkräfte verfügen. 
Pädagogische Fachkräfte im Sinne des Satzes 1 sind 

1. staatlich anerkannte Erzieher, 
2. staatlich anerkannte Kindheitspädagogen, 
3. staatlich anerkannte Heilpädagogen und 
4. staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger. 

 

Die folgenden Fachkräfte sind pädagogische Fachkräfte im Sinne des Satzes 1, soweit sie jeweils ihre metho-
disch-didaktische Befähigung zur Arbeit in Kindertageseinrichtungen nachgewiesen haben: 
1.  staatlich anerkannte Sozialpädagogen/Sozialarbeiter, 
2.  Absolventen interdisziplinärer Frühförderstudiengänge, 
3.  Diplompädagogen, 
4.  Diplomerziehungswissenschaftler, 
5.  Absolventen einer sozialwissenschaftlichen Hochschulausbildung mit dem Schwerpunkt „Frühe Kindheit“, 
6.  Grundschullehrer sowie 
7.  Absolventen fachlich entsprechender Bachelor-, Master- oder Magisterstudiengänge. 
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Darüber hinaus sind pädagogische Fachkräfte im Sinne des Satzes 1 
1.  Krippenerzieher für die Arbeit in Kinderkrippen, 
2.  Kindergärtner für die Arbeit in Kindergärten sowie 
3.  Horterzieher oder Unterstufenlehrer jeweils mit der Befähigung zur Arbeit in Heimen und Horten für die 
     Arbeit in Kinderhorten. 

 

Das Ministerium kann generell oder im Einzelfall weitere Personen mit gleichwertigen staatlichen oder nichtstaat-
lichen Qualifikationen als geeignete pädagogische Fachkräfte nach Satz 1 anerkennen.“ 
 

§ 16 Abs. 2 ThürKigaG 
„Die notwendige Anzahl geeigneter pädagogischer Fachkräfte im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist gewährleistet, 
wenn eine pädagogische Fachkraft zeitgleich regelmäßig nicht mehr als: 
1.  vier Kinder im Alter bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres, 
2.  sechs Kinder im Alter zwischen dem vollendeten ersten und vor Vollendung des zweiten Lebensjahres, 
3.  acht Kinder im Alter zwischen dem vollendeten zweiten und vor Vollendung des dritten Lebensjahres, 
4.  12 Kinder im Alter zwischen dem vollendeten dritten und vor Vollendung des vierten Lebensjahres,    
5.  14 Kinder im Alter nach der Vollendung des vierten und vor Vollendung des fünften Lebensjahres,  
6.  16 Kinder im Alter nach dem vollendeten fünften Lebensjahr bis zur Einschulung, 
7.  20 Kinder der Klassenstufen 1 bis 4  
betreut.“ 
 

§ 16 Abs. 3 ThürKigaG (Änderung mit Beschluss des Thür. Landtages vom 28. April 2023) 
„Der zur Wahrung des Kindeswohls bei der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung erforderliche Beschäfti-
gungsumfang der pädagogischen Fachkräfte ergibt sich bei Verwendung eines Personalschlüssels von 
a)  0,369 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem Kind nach Abs. 2 Nr. 1,  (Kinder bis 1. Lebensjahr) 
b)  0,246 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem Kind nach Abs. 2 Nr. 2,  (Kinder v. 1 bis 2 Jahren) 
c)  0,185 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem Kind nach Abs. 2 Nr. 3,  (Kinder v. 2 bis 3 Jahren) 
d)  0,123 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem Kind nach Abs. 2 Nr. 4   (Kinder v. 3 bis 4 Jahren)     
e)  0,105 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem Kind nach Abs. 2 Nr. 5.  (Kinder v. 4 bis 5 Jahren)  
f) 0,092 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem Kind nach Abs. 2 Nr. 6.  (Kinder v. 5 J. bis Einschulg.)  
  

 Der Personalschlüssel nach Satz 1 beruht auf den Anforderungen von Abs. 2, berücksichtigt die fachliche 
Arbeit außerhalb der Gruppen sowie die möglichen Ausfallzeiten durch Urlaub oder Krankheit und be-
zieht sich auf eine tägliche Betreuungszeit im Umfang von 9 Stunden. Der Personalschlüssel für Kinder 
nach Abs. 2 Nr. 7 (Kinder im Grundschulalter) beträgt ausgehend von einer Betreuung im Umfang von 4 Stun-
den 0,033 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem Kind. Bei einer geringeren oder höheren vereinbarten täg-
lichen Betreuungszeit eines Kindes ist der für die Betreuung dieses Kindes geltende Personalschlüssel entspre-
chend anzupassen.“ 
 

Zum 1. August 2023 werden oben genannte Personalschlüssel generell angepasst, d. h. unabhängig davon, ob 
die regelmäßige Arbeitszeit bei einem Träger 40 h/Woche, 39,5 h/Woche oder 39 h/Woche beträgt. Aus diesem 
Grund wurden bei den Einzelberechnungen die Wochenstunden vorangestellt; VbE nicht mehr vergleichbar. 
  

§ 17 Abs. 2 ThürKigaG 
„Die Leitung einer Kindertageseinrichtung erfolgt durch besonders geeignete pädagogische Fachkräfte. Beson-
ders geeignet sind pädagogische Fachkräfte, bei denen eine Qualifikation nach § 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 vorliegt, 
mit einer einschlägigen Berufserfahrung, die mindestens drei Jahre betragen soll. In Kindertageseinrichtungen 
mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 69 Betreuungsplätzen soll die Leitung mindestens einer Fachkraft 
übertragen werden, die über einen der in § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 genannten Hochschulab-
schlüsse und die in Satz 2 geforderte Berufserfahrung verfügt.“  
 

§ 17 Abs. 3 ThürKigaG 
„Die Leitungstätigkeit ist bei der Ermittlung des Personalbedarfs nach § 16 Abs. 4 mit zusätzlichen Arbeitskraft-
anteilen im Umfang von 0,01 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem Kind zu berücksichtigen, mindestens 
jedoch im Umfang von 0,2 Vollzeitbeschäftigteneinheiten und maximal im Umfang von 1,5 Vollzeitbeschäftigten-
einheiten je Kindertageseinrichtung.“ Basis bildet der 1. März 2023. 
 
 

BEDARFSPLANUNG 

§ 20 Abs. 1 ThürKigaG 
„Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erstellen jährlich für ihr Gebiet einen Bedarfsplan für die Kin-
dertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Der Bedarfsplan weist für die Gemein-
den des Planungsgebiets die Kindertageseinrichtungen und die Plätze der Kindertagesbetreuung aus, die zur 
Erfüllung des Anspruchs nach § 2 erforderlich sind. Der Bedarfsplan wird auf der Grundlage der Daten erstellt, 
die zum Stichtag über die Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen sowie über die betreuten und 
geborenen Kinder vorliegen. Stichtag ist der 1. März, der dem Kindergartenjahr vorangeht, auf den sich der 
Bedarfsplan bezieht.“ 
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Für die Bedarfsplanung 2023/2024 wurde seitens des Jugendamtes des Landratsamtes Greiz der Zeitraum 
01.09.2023 bis 31.08.2024 mit 12 Stichtagen festgeschrieben. Da 2024 das Schuljahr zum 01.08.2024 beginnt, 
sind für den August 2024 bei der Stichtagsberechnung die Schulanfänger rauszurechnen. 
 

FINANZIERUNG  

§ 21 Abs. 1 ThürKigaG 
„Die Kosten der Kindertagesbetreuung werden durch Zuschüsse des Landes, durch den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe, durch die Wohnsitzgemeinden, durch Elternbeiträge und nach Möglichkeit durch Eigen-
leistungen des Trägers … gedeckt.“ 
 

§ 25 Abs. 1 bis 3 ThürKigaG 
Das Land zahlt für jeden tatsächlich belegten Platz in Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege eine mo-
natliche Landespauschale in Höhe von:     
1. für Kinder von 0 bis 1 Jahr   170,00 € 
2. für Kinder von 1 bis 3 Jahren  290,00 € 
3. für Kinder von 3 bis 4 Jahren  281,00 € 
4. für Kinder v. 4. Lebensjahr bis vor Vollendung 78. Lebensmonat 140,00 €  und   
5. für Kinder v. 3. Lebensjahr bis vor Vollendung 78. Lebensmonat  40,00 €  zusätzlich. 
 

§ 25 Abs. 2 ThürKigaG 
„Für jeden tatsächlich belegten Kinderhortplatz zahlt das Land eine Landespauschale in Höhe von 50 € monatlich 
an die zuständige Wohnsitzgemeinde.“ 
 

§ 25 Abs. 3 ThürKigaG 
„Die Gemeinden, in deren Gemeindegebiet Kindertageseinrichtung betrieben und in denen mehr als 100 Kinder 
je Einrichtung betreut werden, erhalten monatlich für die nach § 27 Abs. 5 erfassten Kinder einen zusätzlichen 
Landeszuschuss in Höhe von 47 Euro je Kind.“ 
 

§ 30 Abs. 1 und 2 ThürKigaG – Elternbeitragsfreiheit vor Einschulung 
„Für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung darf im Zeitraum der letzten 24 Monate vor 
Schuleintritt (erster Schultag der Schulanfänger) kein Elternbeitrag geltend gemacht werden. … Wird ein Kind 
nach § 18 Abs. 3 ThürSchulG zurückgestellt, darf bis zu seinem ersten Schultag kein Elternbeitrag geltend ge-
macht werden.  
Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit nach Absatz 1 erhält die jeweilige 
Gemeinde für die in der Mitteilung nach Absatz 4 erfassten Kinder je Kind vom Land einen zusätzlichen Zuschuss 
in Höhe des Zwölffachen des für diese Kinder am 1. März in der Gemeinde durchschnittlich zu zahlenden mo-
natlichen Elternbeitrags je Kind.“ 
 

§ 31 Abs. 1 und 2 ThürKigaG - Infrastrukturpauschale 
„Das Land gewährt jeder Gemeinde jährlich eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 € für jedes Kind, das 
am Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres nach dem vom Landesamt für Statistik fortgeschriebe-
nen Bevölkerungsstand der Gemeinden, Kreise und des Landes seinen Wohnsitz in der Gemeinde hatte und 
das erste Lebensjahr nicht vollendet hatte.“ … 
 

Förderfähige Infrastrukturmaßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1. Investitionen bei Maßnahmen für die Kindertagesbetreuung, einschließlich Ausstattungs- u. Werterhaltungs-

maßnahmen (diese Maßnahmen sind vorrangig zu fördern), sowie 
2. die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen im Interesse der Kinder 

und Familien in der Wohnsitzgemeinde. 

 

2. Kita-Card 
 

Eltern wählen eine Kindertageseinrichtung nach unterschiedlichen Kriterien, wie Standort zu Wohnung, Arbeits-
ort, Wohnort der Großeltern, Konzeption, Ausstattung sächlich/personell, im Rahmen freier Kapazitäten. Hat 
man sich für eine Einrichtung entschieden, wird die Kita-Card in der Stadtverwaltung beantragt. Die ausgefertigte 
Kita-Card gelangt in die jeweilige Kita-Einrichtung und sichert dieser die Berücksichtigung des Kindes bei der 
Bedarfsplanung und der damit verbundenen Ermittlung des Personalschlüssels. Die Kita-Card verbleibt solange 
in der Kindertageseinrichtung, bis das Kind ausscheidet. Auf der Kita-Card werden alle für die Betreuung rele-
vanten Daten und Änderungen erfasst. Sie dient als Kommunikationsmittel zwischen Kommune, Träger und 
Kindertageseinrichtung.  
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3.  Übersicht über die in städtischer Trägerschaft befindlichen 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 
 

1.  Kneipp-Kindertagesstätte „Frohe Zukunft“ 
     Giengener Straße 23, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

2.  Integrative Kindertagesstätte „Sonnenschein“ 
     Straße der DSF 37, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

3.  Kindertagesstätte „Hainschlösschen“ 
     Pahren, Hainweg 5, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

 
 

4.  Übersicht über die in freier gemeinnütziger Trägerschaft      
befindlichen Kindertageseinrichtungen der Stadt Zeulen-
roda-Triebes 

 
Einrichtungen Träger 
 
1.  Integrative Kindertagesstätte „Pusteblume“ Arbeiterwohlfahrt   
     Stadtbachring 30, 07937 Zeulenroda-Triebes              Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH 
 

2.  Kindertagesstätte „Freundschaft“                          Volkssolidarität  
     Bergstraße 11, 07937 Zeulenroda-Triebes         Regionalverband Zeulenroda e.V. 
 

3.  Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“            Evangelisch-Lutherische 
     Rötlein 9, 07937 Zeulenroda-Triebes   Kirchgemeinde Zeulenroda 
 

4.  Kindertagesstätte „Haus Kinderglück“                 Arbeiterwohlfahrt  
     Triebes, Wesserstr. 21, 07950 Zeulenroda-Triebes      Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH 
 

5.  Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“             Deutsches Rotes Kreuz 
     Triebes, Schulstr. 17, 07950 Zeulenroda-Triebes          Kreisverband Landkreis Greiz e.V. 
 

6.  Kindertagesstätte "Arche Noah" Evangelisch-Lutherische 
     Bernsgrün, Mittelring 4, 07937 Zeulenroda-Triebes Kirchgemeinde Bernsgrün  
 

7.  Kindertagesstätte "Spatzennest" Arbeiterwohlfahrt   
     Pöllwitz, Schulberg 2, 07937 Zeulenroda-Triebes Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH 
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5.  Geburtenstatistik Stadt Zeulenroda-Triebes 
 

GESAMT: 
 

Jahr      1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   
Kinder      154       86       78       73       69       68     102     105       91       83      88 
 

 

Jahr      2001   2002   2003   2004   2005   2006*   2007  2008   2009   2010   2011   2012 
Kinder       83       97       85       84       79     109      100      110  114 119    131      109 
                                                                                                   * ZR-TR                                                           
 

Jahr      2013  2014   2015   2016   2017   2018   2019  2020    2021  2022  2023 
Kinder      130**  117    138     117     118     104     115       98      81       91      29*** 
               **mit Teil VOL                                                                                                                                   *** Stand 30.04.2023             
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESPLITTET NACH ORTSTEILEN: 
 

Ort Anzahl Geburten 2021 Anzahl Geburten 2022 

Arnsgrün 0 2 

Bernsgrün 5 3 

Büna 1 1 

Dobia 0 1 

Dörtendorf 2 3 

Förthen 1 1 

Frotschau 0 0 

Kleinwolschendorf 0 1 

Läwitz 1 0 

Leitlitz 0 0 

Mehla 0 2 

Merkendorf 0 3 

Niederböhmersdorf 3 0 

Pahren 2 8 

Piesigitz 2 1 

Pöllwitz 4 4 

Silberfeld 0 2 

Triebes 10 8 

Weckersdorf 2 2 

Wolfshain 2 0 

Zadelsdorf 1 2 

Zeulenroda 45 47 

Gesamt 81 91 
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6.  Vorhandene Platzkapazitäten in den Kindertageseinrich-
tungen der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Einrichtungen 
Platzzahl im Kindergartenjahr 2023/2024 

lt. Bedarfsplanung 

Mögliche Kapazität 
nach § 9 ThürKigaG 
Betriebserlaubnis 

 
bis  

Schuleintritt 
Hort gesamt 

Plätze 
gesamt 

davon 
u2 

Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft 

   Kita + Res. + Hort = ges.   
Kita „Frohe Zukunft“* 101  +  3 Res. 25  101 +   3   + 25 = 129 136 18 

Kita „Sonnenschein“ 100 + 25 Res. 28  100 + 25   + 28 = 153 160 28 

Kita „Hainschlösschen“   33  +  3 Res. 0    33 +   3   +   0  =  36 36 10 

Kindertagesstätten in freier gemeinnütziger Trägerschaft 

Kita „Pusteblume“ 109 + 25 Res.  0  109 + 25   +   0 = 134 155 22 

Kita „Freundschaft“  77  +  8 Res. 0     77 +  8   +   0 =   85 90 15 

Kita „Unt. Regenbogen“  34  +  0 Res. 0     34 +  0   +   0 =   34 36 8 

Kita „Haus Kinderglück“ 54   15 Res. 0     54 + 15  +   0 =   69 79 16 

Kita „Die kleinen Strolche"  57 +   6 Res. 0     57 +  6   +   0 =   63 63 --- 

Kita "Arche Noah"  39 +   7 Res. 0     39 +  7   +   0 =   46 47 10 

Kita „Spatzennest“  23 + 10 Res. 0     23 + 10  +   0  =  33 39 8 

Gesamt 627 + 102 Res. 53   627 + 102  + 53 = 782 841 135 

 

* Überschreitung der Kapazität im u2-Bereich. Hier ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.  

 

7. Inanspruchnahme – Ausübung von Wunsch- u. Wahlrecht 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 ThürKigaG haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den 
verschiedenen Kindertageseinrichtungen sowie den Angeboten der Kindertagespflege sowohl innerhalb 
der Wohnsitzgemeinde des Kindes als auch an einem anderen Ort zu wählen. Entscheiden sie sich für 
eine Kindertageseinrichtung in einer anderen Gemeinde, sollen sie diese Gemeinde unter Angabe der ge-
wünschten Kindertageseinrichtung sechs Monate vor der beabsichtigen Aufnahme hierüber informieren. 
Entspricht diese Gemeinde dem Betreuungswunsch der Eltern, hat sie dies der Wohnsitzgemeinde unver-
züglich mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht besteht auch bei der Beendigung des Betreuungsverhältnisses. 
 
Die Finanzierung der Plätze nach Wunsch- und Wahlrecht ist aktuell im Rundschreiben 3/2022 des Thür.  
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport geregelt.  
 
Entwicklung der Monatspauschalen: 

Kalenderjahr                 18/19 19/20     20/21 21/22  22/23__ 
ein Platz in einer Kinderkrippe     890 €  916 €     955 € 1.118 €  1.067 € 
ein Kindergartenplatz      490 € 500 €     485 €    509 €     588 € 
ein Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einrichtung 537 € 556 €     586 €    623 €     653 €* 
ein Platz in Kinderhorten und Hortgruppen   215 € 222 €     216 €    226 €     261 €* 
 
* Bei unseren Kitas handelt es sich um gemeinschaftlich geführte Einrichtungen für Kinder bis zum 
Schuleintritt – Ausnahme Kinderhortgruppe. 
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Betreuung auswärtige Kinder in Zeulenroda-Triebes (Stand: 22.05.2023) 
 

Kommunen Stichtag: 01.03.2023 ab 01.09.2023 

Auma-Weidatal  7 5 

Greiz 1 1 

Hohenleuben 7 5 

Langenwetzendorf 5 4 

Langenwolschendorf 9 7 

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 1 1 

Schleiz 2 2 

Tanna 1 0 

Tegau 1 0 

Weißendorf 1 1 

Gesamt: 35 26 

 
Betreuung ortsansässige Kinder in Fremdgemeinden (Stand: 22.05.2023) 
 

Kommunen Stichtag: 01.03.2023 Stichtag: 01.09.2023 

Auma-Weidatal 3 3 

Greiz 1 2 

Hohenleuben  1 1 

Langenwetzendorf 2 1 

Langenwolschendorf 14 14 

Moßbach (VG „Seenplatte“) 1 1 

Münchenbernsdorf 1 0 

Pausa-Mühltroff 1 1 

Schleiz 1 1 

Weida 1 1 

Weißendorf 10 10 

Gesamt:  36 35 

7. G     
 

8.  Gesamtübersicht über die Schulanfänger/Rücksteller 
 
8.1. Gesamtübersicht über die Schulanfänger 
 

Kita ‚2016 ‚2017 ‚2018 ‚2019 ‚2020 ‚2021 ‚2022 ‚2023 ‚2024 

„Frohe Zukunft“ 17 16 17 21 20 15 22 16 21 

„Sonnenschein“ 19 17 25 19 25 32 26 24 22 

„Hainschlösschen“  5  4  5  4  9  6 4 3 13 

"Spatzennest"  4  4  7  8  4  6 1 3 3 

„Pusteblume“ 36 25 26 25 34 29 29 21 23 

„Freundschaft“ 16 15 14 16 16 18 12 14 17 

„Unt. Regenbogen“  6  8  7  7  7  3 10 6 6 

„Die kleinen Strolche“ 21  8 13  8 14  7 16 12 9 

„Haus Kinderglück“ 12 10 15 10 10 15 15 9 13 

"Arche Noah"  8  8  6  8  7 10 8 12 10 

gesamt 154 120 141 139 146 141 143 120 137 
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8.2. Gesamtübersicht über die Schulrücksteller 2023 
 

Kita ‚2023 Grund der Rückstellung 

„Frohe Zukunft“ 0  

„Sonnenschein“ 1 sozial-emotionale Entwicklungsverzögerung 

„Hainschlösschen“ 2 Entwicklungsrückstand;  

"Spatzennest" 1 Einschulung Sachsen; anderer Termin Schulpflicht 

„Pusteblume“ 1 Elternwunsch 

„Freundschaft“ 0  

„Unterm Regenbogen“ 1 Migrationshintergrund; Verbesserung Sprache 

„Die kleinen Strolche“ 0  

„Haus Kinderglück“ 1 Alter und Entwicklungsverzögerung in Sprache 

"Arche Noah" 2 Einschulung Sachsen; anderer Termin Schulpflicht 

gesamt 9  
 

Um den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule besser zu gestalten, bestehen        
Kooperationsvereinbarungen zwischen den ortsansässigen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. 
 
 
 

9. Gesamtübersicht über die Einstellung des Betriebes von      
Kindertageseinrichtungen der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 
Kindergärten: 
 
❖ Kindergarten Ernst-Thälmann-Allee          1990                54 Plätze 
 
❖ Kindergarten „Eiche“ 1990           54 Plätze 
 
❖ Kindergarten „Anne Frank“ 1991               60 Plätze 
 
❖ Kindergarten „Brunnenstraße“ 1993               90 Plätze 
 
❖ Kindergarten „Jute“ - Triebes 1991           54 Plätze 
 
Kinderkrippen: 
 
❖ Kinderkrippe „Frieden“ 1990               35 Plätze 
 
❖ Kinderkrippe „Zwergenland“                       1992               40 Plätze 
 
❖ Kinderkrippe „Kinderland“ 1993           60 Plätze 
 
❖ Wochenkinderkrippe 1993           35 Plätze  
 
❖ Kinderkrippe – Triebes                               1995           90 Plätze 
  
Kindertageseinrichtungen: 
 
❖ Kita „Villa Kinderglück“                               2020           32 Plätze 
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10. Bedarfsermittlung 2023/2024  
 

10.1.   Einzelpläne der Kindertageseinrichtungen in städtischer Träger-
schaft 

 
Kneipp-Kindertagesstätte „Frohe Zukunft“ 
Giengener Straße 23, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

Träger:    Stadt Zeulenroda-Triebes 
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 

Öffnungszeiten:   06:00 – 17:30 Uhr (11,5 Std.) 

Betriebserlaubnis von:  21.12.2017   

Rahmenkapazität:          136 Plätze davon Plätze unter 2 Jahre: 18 

      davon Plätze Hort:             bis zu 28  

Aufnahmealter:   4. Lebensmonat bis Ende Grundschulzeit 

Schulanfänger 2023:  16 Kinder Rücksteller: 0 

Schulanfänger 2024:  21 Kinder 

Kooperation mit Schulen:  Reimann-Grundschule 

Kinderzahl 01.09.2023:  112 Kinder 

Zugänge im Planjahr:    14 Kinder = 126 Kinder 

Reserveplätze:       3 Plätze ü3 

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 SGB XII):    4 Kinder 

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:         4 Kinder (Finanzierg. über Pauschale lt. Verordnung) 
 

Migrationshintergrund:  11 Kinder 
 
 

Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 

- Kinderschutz (Sensibilisierung Kindeswohlgefährdung (seelische Gewalt, grenzüber-

schreitendes Verhalten, Risikoanalyse, Erarbeitung Verhaltenskodex, Einarbeitung Kin-

derschutzkonzept in die Konzeption) 

- Raumkonzeption 

- Öffnungsprozesse 

 
 
 
 

 

Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:  634,566 Woh 

Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24: 631,946 Woh = 16,204 VbE  
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Integrative Kindertagesstätte „Sonnenschein“  
Straße der DSF 37, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 
Träger:    Stadt Zeulenroda-Triebes  

Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

Öffnungszeiten:   06:00 – 17:30 Uhr (11,5 Std.) 

Betriebserlaubnis von:  31.08.2020 

Rahmenkapazität:          160 Plätze davon Plätze unter 2 Jahre:  28 
       davon Plätze unter 3 Jahre:  55 
       davon Plätze Hort:   bis zu 28 
      davon integrative Plätze:   15  

Aufnahmealter:   3. Lebensmonat bis Ende Grundschulzeit 

Schulanfänger 2023:    24 Kinder Rücksteller: 1 Kind 

Schulanfänger 2024:    22 Kinder 

Kooperation mit Schulen: Rötlein-Grundschule, Reimann-Grundschule 

Kinderzahl 01.09.2023:  119 Kinder 

Zugänge:      9 Kinder = 128 Kinder   

Reserveplätze:   14 Plätze u2; 11 Plätze u3; ü3 nach Prüfung (1 Platz Integr.) 

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 SGB XII): 14 Kinder   

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:         2 Kinder (Finanzierung über Pauschale lt. Verordnung) 

Migrationshintergrund:     31 Kinder 
 
 

Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 
 

- Evaluierung Bildungsbereich Musikalische Bildung und Überarbeitung im Konzept 
- Zertifizierung Haus der kleinen Forscher 
- Sprachförderung und Elternarbeit bei Kindern mit Migrationshintergrund 
- Festigung der heilpädagogischen Arbeitsprozesse ICF-CY  

International Classification of Functioning, Disability and Health. Children and Youth Version =    
Internat. Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung u. Gesundheit bei Kindern u. Ju-
gendlichen 

(Umstellung Antragsverfahren, Förderplangestaltung, ITP (Integrierter Teilhabe-Plan)) 
- Gestaltung Abläufe Übergang Kita - Schule; Arbeitsprozesse Schulanfängerclub 
 
 
 

  Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:   618,886 Woh  

  Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24:  598,878 Woh = 15,356 VbE 
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Kindertagesstätte „Hainschlösschen“ 
Pahren, Hainweg 5, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 
Träger:    Stadt Zeulenroda-Triebes 

Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

Öffnungszeiten:   06:00 – 17:00 Uhr (11,0 Std.) 

Betriebserlaubnis:  12.07.2019 

Rahmenkapazität:          36 Plätze davon Plätze unter 2 Jahre:          10  

      davon Plätze unter 3 Jahre:          15 

       davon integrative Plätze:   0  

Aufnahmealter:   1,0 Jahre bis Schuleintritt 

Schulanfänger 2023:    3 Kinder Rücksteller: 2   

Schulanfänger 2024:     13 Kinder 

Kooperation mit Schulen: Rötlein-Grundschule, Reimann-Grundschule,  

Rücksprache mit Moßbacher Grundschule 

Kinderzahl 01.09.2023:  26 Kinder 

Zugänge:      7 Kinder = 33 Kinder 

Reserveplätze:    2 Plätze u2; 1 Platz u3 

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 SGB XII):  1 Kind   

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:       1 Kind (Finanzierung über Pauschale lt. Verordnung) 

 

Migrationshintergrund:   0 Kinder 
 

Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 
 

- Kinderschutz 

- Qualitätsmanagement 

- Aktualisierung Konzeption im Hinblick auf das Beschwerdemanagement 

 

 

 

 

 

  Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:   156,156 Woh 

  Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24:  180,518 Woh = 4,629 VbE 
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10.2.  Einzelpläne der Kindertageseinrichtungen in freier  
 gemeinnütziger Trägerschaft 

 
 

Integrative Kindertagesstätte „Pusteblume“ 
Stadtbachring 30, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 

Träger:  Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH  
E.-Thälmann-Allee 3a, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 

Öffnungszeiten:   06:00 – 17:30 Uhr (11,5 Std.) 

Betriebserlaubnis:  gültig ab 01.09.2016 

Rahmenkapazität:          155 Plätze davon Plätze unter 2 Jahre:  22 
       davon Hortplätze:    20  
       davon integrative Plätze:   24  

Aufnahmealter:   4. Lebensmonat bis Ende Grundschulzeit 

Schulanfänger 2023:    21 Kinder Rücksteller: 1 Kind  

Schulanfänger 2024:    23 Kinder 

Kooperation mit Schulen: Reimann-Grundschule, Rötlein-Grundschule 

Kinderzahl 01.09.2023:  103 Kinder 

Zugänge:      6 Kinder = 109 Kinder 

Reserveplätze       8 Plätze u2; 10 Plätze u3; 7 Plätze ü3) 

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 SGB XII):  22 Kinder  

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:      12 Kinder (Finanzierung über Pauschale lt. Verordnung) 

Migrationshintergrund:     15 Kinder 
 

    Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 

   - Erstellung Kinderschutzkonzept 

   - Einarbeitung und Begleitung neuer Mitarbeiter 

   - Planung traditioneller Veranstaltungen in Abstimmung mit Eltern, AWO-Ortsverein 

    und Kooperationspartnern 

   - organisatorische Planung des Kita-Alltages unter Berücksichtigung geplanter  

     Baumaßnahmen 

 

 

  Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:   678,967 Woh 

  Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24:            615,072 Woh = 15,771 VbE 
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Kindertagesstätte „Freundschaft“ 
Bergstraße 11, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 
Träger:    Volkssolidarität Regionalverband Zeulenroda e.V. 
     Schopperstr. 15, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 
Öffnungszeit:   06:00 – 17:30 Uhr (11,5 Std.) 

Betriebserlaubnis von:  01.08.2021  

Rahmenkapazität:  90 Plätze davon Plätze unter 2 Jahre: 15 

       davon Plätze unter 3 Jahre: 36 

       davon integrative Plätze:     0 

Aufnahmealter:   1,0 Jahre bis Schuleintritt 

Schulanfänger 2023:  14 Kinder Rücksteller: 0  

Schulanfänger 2024:  17 Kinder 

Kooperation mit Schulen: Reimann-Grundschule 

Kinderzahl 01.09.2023:  73 Kinder 

Zugänge:    4 Kinder = 77 Kinder 

Reserveplätze:   5 Plätze u2 und 3 Plätze u3 

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 SGB XII): 3 Kinder 

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:    1 Kind (Finanzierung über Pauschale lt. Verordnung) 

Migrationshintergrund:  9 Kinder 
 
 

Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 
 

- Kinderschutz / Kinderschutzkonzept 
 

- Erstellung eines Sprach-Ordners als Ergebnis der Modellprojekte Sprache und Integra-
tion und Sprach-Kita (Theorie, Praxisbeispiele) 
 

- Professionalisierung bei der Arbeit mit ICF-CY  
International Classification of Functioning, Disability and Health. Children and       
Youth Version. World Health Organisation (WHO) 
Deutsch: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (WHO) 

 

 
 
 
Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:   485,297 Woh 

    Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24: 425,139 Woh = 10,901 VbE  
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Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ 
Rötlein 9, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 
 

Träger:    Evang.-Luth. Kirchengemeinde Zeulenroda 
     Kirchstr. 17, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 
Öffnungszeiten:   06:00 – 17:30 Uhr (11,5 Std.) 

Betriebserlaubnis:   gültig ab 01.04.2011 

Rahmenkapazität:   36 Plätze davon Plätze unter 2 Jahren: 8 

       davon integrative Plätze:  0 

Aufnahmealter:   1,0 Jahre bis Schuleintritt 

Schulanfänger 2023:    6 Kinder Rücksteller: 1 Kind 

Schulanfänger 2024    8 Kinder 

Kinderzahl 01.09.2023:  31 Kinder 

Zugänge:      3 Kinder = 34 Kinder 

Reserveplätze:   0 

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 SGB XII): 1 Kind  

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:    2 Kinder (Finanzierung über Pauschale lt. Verordnung) 

Migrationshintergrund:  2 Kinder 
 
 

Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 
 

- Gewaltfreie Kommunikation, Konfliktlösestrategien 

- Umgang mit Gefühlen und deren Bedeutung 

- Abgrenzungsmöglichkeiten 

- Selbstbestimmung 

- Partizipation in der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 

 
 
 
 
 
 
Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:  230,330 Woh 

Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24: 205,160 Woh = 5,261 VbE 

  
 



 

27 
 



 

28 
 

 
 



 

29 
 

Kindertagesstätte „Haus Kinderglück“ 
Triebes, Wesserstr. 21, 07950 Zeulenroda-Triebes  
 
 

Träger:    Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH 
     E.-Thälmann-Allee 3a, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 
Öffnungszeit:    06:00 – 17:30 Uhr (11,5 Std.) 

Betriebserlaubnis:   gültig ab 01.12.2022 

Rahmenkapazität:   79 Plätze davon Plätze unter 2 Jahren: 16 
       davon Plätze unter 3 Jahren: 26 
       davon integrative Plätze:    0 

Aufnahmealter:   1,0 Jahre bis Schuleinritt 

Schulanfänger 2023:        10 Kinder Rücksteller: 1  

Schulanfänger 2024:  13 Kinder 

Kooperation mit Schulen:  Grundschule Triebes 

Kinderzahl 01.09.2023:  50 Kinder 

Zugänge:                          4 Kinder = 54 Kinder        

Reserveplätze:     6 Plätze u2; 2 Plätze u3 und 7 Plätze ü3 

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 SGB XII): 0 

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:       4 Kinder (Finanzierung über Pauschale lt. Verordnung) 
 

Migrationshintergrund:  2 Kinder 
 
 

Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 
 

- Erarbeitung individuelles Kinderschutzkonzept 
 

- Überarbeitung Kooperationsvereinbarung mit Grundschule Triebes 
 

- Urlaubsplanung 2024 (80% des Personals hat schulpflichtige Kinder) 
 

 
 
 
 

Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:  299,457 Woh 

Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24: 283,465 Woh = 7,268 VbE  
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Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ 
Triebes, Schulstr. 17, 07950 Zeulenroda-Triebes 

 
 

Träger:              Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Landkreis Greiz e.V., 
Greizer Str. 95, 07937 Zeulenroda-Triebes  

 
Öffnungszeit:    05:30 – 17:30 Uhr (12 Std.) 

Betriebserlaubnis von:  21.01.2005    

Rahmenkapazität:   63 Plätze davon Plätze unter 2 Jahre: 0 

       davon integrative Plätze:  0 

Aufnahmealter:   4. Lebensmonat bis Schuleintritt 

Schulanfänger 2023:  12 Kinder Rücksteller: 1 

Schulanfänger 2024:  10 Kinder 

Kooperation mit Schulen:  Grundschule Triebes 

Kinderzahl Beginn 01.09.2023: 46 Kinder 

Zugänge:                11 Kinder = 57 Kinder 

Reserveplätze:   2 Plätze u2 ab 03/24; 1 Platz u3 und 3 Plätze ü3 

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 XGB XII): 1 Kind 

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:       4  Kinder (Finanzierung über Pauschale lt. Verordnung) 

Migrationshintergrund:    0  
 

      

Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 
 

- Ausbau des Themas Kinderschutz; Entwicklung Verhaltenskodex 
 

- Ständige Fortschreibung der Konzeption 
 

- Teamentwicklung (Teamkultur) 
 
 
 
 
 
 
Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:  364,667 Woh 

Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24:   350,480 Woh = 8,987 VbE 
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Kindertagesstätte „Arche Noah“ 
Bernsgrün, Mittelring 4, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 
 

Träger:    Ev.-Luth. Kirchgemeinde, Pfarrbereich Pöllwitz-Schönbach, 

     Pöllwitz, Sommerseite 31, 07937 Zeulenroda-Triebes 

Öffnungszeit:    06:00 – 17:30 Uhr (11,5 Std.) 

Betriebserlaubnis:   gültig ab 01.01.2021  

Rahmenkapazität:   47 Plätze davon Plätze unter 2 Jahre:          10 

       Davon Plätze unter 3 Jahre:                  23 

       davon Plätze nach §§ 53,54 SGB XII: 0 

Aufnahmealter:   1,0 Jahre – Schuleintritt 

Schulanfänger 2023:    12 Kinder Rücksteller: 2 Kinder 

Schulanfänger 2024:  10 Kinder 

Kinderzahl ab 01.09.2023:  35 Kinder 

Zugänge:                4 Kinder = 39 Kinder 

Reserveplätze:   2 Plätze u2; 3 Plätze u3 und 2 Plätze ü3  

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 XGB XII): 1 Kind 

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:     1 Kind (Finanzierung über Pauschale lt. Verordnung) 

Migrationshintergrund:  0      
 
 
Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 
 

- Fortschreibung Konzeption; Beschwerdemanagement 
 

- Erarbeitung Kinderschutzkonzept 

- Kontinuierliche Qualitätsentwicklung; Evaluation der Rahmenbedingungen im Hygie-

nebereich; Partizipation 

- Überarbeitung didaktisches Material (Legematerial zur Entwicklung kognitiver, motori-

scher und sozialer Fähigkeiten) 

- Religionspädagogik (Jahresthema: „Die zehn Gebote“) 

 

 
 
 
 
Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:  254,775 Woh 

Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24:  233,129 Woh = 5,978 VbE 
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Kindertagesstätte „Spatzennest“ 
Pöllwitz, Schulberg 2, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 
 

Träger:    Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH 
     E.-Thälmann-Allee 3a, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

Öffnungszeit:   06:00 – 16:15 Uhr (10,25 Std.) 

Betriebserlaubnis:  gültig 01.10.2022  

Rahmenkapazität:  44 Plätze davon Plätze unter 2 Jahre:            8 

       davon Plätze unter 3 Jahre:          16 

       davon Plätze nach §§ 53,54 SGB XII: 0 

Aufnahmealter:   1,0 Jahre – Schuleintritt 

Schulanfänger 2023:    3 Kinder Rücksteller: 1 

Schulanfänger 2024:  3 Kinder 

Kinderzahl ab 01.09.2023: 21 Kinder 

Zugänge:                2 Kinder = 23 Kinder 

Reserveplätze:   3 Plätze u2 (ab 5/2024 = 5 Pl. u2); 1 Platz u3; 6 Plätze ü3  

Eingliedg.-Hilfe (§§ 53, 54 XGB XII): 0 

Kinder aus anderen  
Wohnsitzgemeinden:     0 

Migrationshintergrund:  0      
 
 
Schwerpunkte, Arbeitsthemen, Arbeitsprozesse: 
 

- Fortschreibung und Aktualisierung der Konzeption bis Januar 2024 

- Gemeinsames Erarbeiten/Betrachten des Kinderschutzkonzeptes 

- Raumkonzept, Außengeländegestaltung, Mahlzeitengestaltung, Ruhe- und Schlaf-

zeiten, Angebote für Kinder 

- Zusammenarbeit mit Eltern, Übergangsgestaltung Grundschule, Notfallkalender 

 
 

 
 
 
 
 
Notwendiger Betreuungsumfang 22/23:   137,980 Woh 

    Notwendiger Betreuungsumfang Planjahr 23/24:    140,403 Woh = 3,600 VbE 
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